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Index

L83009 Wohnbauförderung Wien

L83049 Wohnhaussanierung Wien

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

72/13 Studienförderung

Norm

EStG 1988 §18 Abs6;

EStG 1988 §2 Abs2;

StudFG 1992 §8 Abs1;

Wohnbauförderungs- und WohnhaussanierungsG Wr 1989 §2 Z14;

Rechtssatz

Die Einkommensermittlung nach § 8 Abs. 1 StudFG 1992 gleicht nicht jener nach dem Wr Wohnbauförderungs- und

WohnhaussanierungsG 1989, sondern jener nach dem EStG 1988, es sind also Verluste aus Vorjahren als

Sonderausgaben zu berücksichtigen.
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